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Ein bahnbrechendes Urteil ist Ende Mai 

2021 am Bezirksgericht in Den Haag er-

gangen: Der Öl- und Erdgaskonzern Royal 

Dutch Shell muss seine CO2-Emissionen 

bis 2030 um netto 45 Prozent im Vergleich 

zu 2019 reduzieren. Klimaschützer wie 

Umweltministerin Leonore Gewessler ju-

beln, heimische Juristen sehen das erst-

instanzliche Urteil etwas differenzierter. 

Shell kann und wird aller Wahrscheinlich-

keit nach Berufung einlegen: „In ein paar 

Jahren werden wir wissen, ob der nieder-

ländische oberste Gerichtshof das auch 

so sieht“, sagt Bernhard Müller von Dor-

da Rechtsanwälte. Das niederländische Zi-

vilrecht sieht „ungeschriebene Sorgfalts-

pflichten“ vor, die zum Beispiel durch die 

Uno-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte ausgefüllt werden kön-

nen: „Ich denke, dass solche Grundsätze in 

österreichischen Gerichtsverfahren wahr-

scheinlich weniger Gewicht hätten“, sagt 

Iris Hammerschmid, Rechtsanwältin bei 

Freshfields Bruckhaus Deringer. Müller 

sieht das Urteil auch kritisch: „Der Richter 

ist bei seinem Urteil ans Gesetz gebunden, 

und er kann aus meiner Sicht, so wie das in 

Holland passiert ist, nicht über das Gesetz 

hinausgehen und hier Klimaschutzziele 

vorschreiben. Dann wird aus dem demo-

kratischen Rechtsstaat ein verfassungs-

widriger Richterstaat.“

Klima-Urteil gegen Shell

Kolumne

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat ge-

gen die Vienna Insurance Group AG (VIG), 

die Wiener Städtische Versicherungen AG 

und gegen den Wiener Städtischen Versi-

cherungsverein eine Geldstrafe von ins-

gesamt rund 680.000 Euro verhängt. Die 

Unternehmensgruppe hat offenbar die 

Meldepflicht im Zusammenhang mit Ak-

tien der S lmmo AG, die in Spezialfonds 

gehalten wurden, versäumt. Dabei wur-

de die Zehn-Prozent-Grenze für Beteili-

gungen in Bezug auf Aktien unterschrit-

ten, was zur Sanktion führte. Alle drei 

Gesellschaften haben Beschwerde beim 

Bundesverwaltungsgericht eingebracht: 

„Wir sehen die Rechtsansicht der FMA 

inhaltlich nicht im Gesetz gedeckt. Dort 

ist klar geregelt, dass nur Änderungen an 

den Stimmrechtsanteilen gemeldet wer-

den müssen“, erklärt VIG-Pressespre-

cher Wolfgang Haas. „Da nur die Fonds-

gesellschaft die Stimmrechte innehat-

te, bestand für uns hinsichtlich dieser 

Stimmrechtsanteile keine Meldepflicht“, 

so Haas. Für Transparenz habe die Unter-

nehmensgruppe gesorgt, da der Kapital-

markt rechtzeitig informiert wurde. 

VIG bekämpft FMA-Rekordsanktion

Neues zum 
Syndikatsvertrag

Syndikatsvertragliche Rechte und 
Pflichten sollen nicht dadurch ver-
lorengehen, dass ein Gesellschafter, 
der einen bereits bestehenden 
Geschäftsanteil übernimmt, dem 
Syndikatsvertrag nicht beitritt 
und somit ausschlaggebende 
Mehrheiten nicht mehr erreicht 
werden können. Diese Übertragung 
wurde in einer jüngst vom Obersten 
Gerichtshof (OGH) ergangenen 
Entscheidung näher erläutert. Im 
Zuge einer Gesamtrechtsnachfolge, 
wie bei einer Spaltung, geht der 
Syndikatsvertrag auch ohne Zustim-
mung der Beteiligten über. Unklar 
war jedoch vor allem, was passiert, 
wenn keine Gesamtrechtsnachfolge 
erfolgt – wie bei einer Abtretung 
von GmbH-Anteilen. Eine Über-
tragung ist dann nur im Sinne einer 
Vertragsübernahme möglich. Diese 
erfordert die Zustimmung aller 
Beteiligten, nämlich des verblei-
benden, ausscheidenden und neu 
hinzutretenden Gesellschafters. Die 
Syndikatspartner vereinbarten im 
vorliegenden Fall im Vorhinein, die 
Verpflichtungen aus dem Syndikat 
auf ihren Rechtsnachfolger zu über-
binden. Die Frage, ob schon die eben 
genannte Vereinbarung ausreicht, 
um zweifelsfrei die Zustimmung 
aller Beteiligten anzunehmen, 
bejahte der OGH. Es reichen somit 
bereits geringe Anhaltspunkte, 
um die zweifelsfreie Zustimmung 
anzunehmen und den Bestand des 
Syndikats zu wahren.
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